
Anderunqsvereinbarung

zur Vereinbarung über die
Gemeinsame Dienststee Soziales Entschadigungsrechtvom 01.10.2016

und

zur Vereinbarung über die Ubertragung der Aufgaben der Kriegsopferfursorge
nach dem Bundeversorgungsgesetz (BVG) von 2013

Vorbemerkungen/Praambel

Der Landkreis Rottweil, der ZoHernalbkreis, der Landkreis TuttUngen, der Landkreis
Freudenstadt, der Landkreis Reutlingen, dec Landkreis Tubingen, der Schwarzwald -

Baar-Kreis und der Landkreis Caiw haben zuletzt im Oktober 2016 ihre Vereinbarung
aus dem Jahr 2005 zum Betrieb der gemeinsamen Dienststelle ,,Gemeinsame Dienst-
steVe Soziales Entschadigungsrecht" verlangert und unter Beitritt des Landkreises
Caiw erweitert. Die Gemeinsame Dienststelle nimmt die Aufgaben der Versorgung dec
nach dem Sozialen Entschadigungsrecht (BVG, OEG und Nebengesetze) anspruchs-
berechtigten Personen wahr.
Seit 2013 besteht daneben eine weitere Vereinbarung (ohne den Landkreis Caiw), die
auch die Aufgaben der Kriegsopferfursorge auf die Gemeinsame Dienststelle über-
trägt.

Am 19.12.2019 wurde das Gesetz zur Regelung des Sozialen Entschadigungsrechts
vom Bundestag beschlossen. Kern der Reform des Sozialen Entschadigungsrechts
durch dieses Artikelgesetz 1st mit Artikel I die Einfuhrurig des SGB XIV. Das SGB XIV
lost dabei insbesondere das BVG als zentrales Gesetz des Sozialen Entschadigungs-
rechts ab. Diese Anderung der materiellen Rechtslage tritt am 01 .01 .2024 in Kraft,
sodass nunmehr elne Anpassung der Vereinbarungen über die Gemeinsame Dienst-
steVe erforderlich ist. Anpassungen werden auch deshalb notig, well die frühere struk-
turelle Unterscheidung zwischen Leistungen der Kriegsopferversorgung und der
Kriegsopferfursorge aufgegeben wird.
Daher werden die folgenden Anderungen an den Vereinbarungen vorgenommen:

1.

Die Vereinbarung von 2013 uber die Ubertragung der Aufgaben der Kriegsopferfur-
sorge wird zum 31.12.2023 aufgelost.

2.

Die Offentlich-rechtliche Vereinbarung über die Gemeinsame Dienststelle Soziales
Entschädigungsrechtvom 01 .10.2016 wird wie folgt geandert:

a)

§ 1 wird wie folgt gefasst:

,, 1 Gegenstand



(1) Die Vertragspartner errichten und betreiben elne gemeinsame Dienst-
stelle ,,Gemeinsame Dienststelle Soziales Entschadigungsrecht".
Sitz der Dienststelle 1st Rottweil. Die DienststeUe nimmt wie bisher ab
dem 01.01 .2024 weiterhin die Aufgaben nach dem Sozialen Entschädi-
gungsrecht für die Vertragspartner wahr, soweit es sich urn Entschädi-
gungen für Personen handelt, die ihren Wohnsitz oder Aufenthalt im In-
land haben.

(2) Das soziale Entschãdigungsrecht urnfasst alle laufenden FaDe und alle
Antragsfalle von Berechtigten, die gegenuber einem Vertragspartner
nach den folgenden Gesetzen anspruchsberechtigt sind:

- Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch - Soziale Entschadigung
(SGB XIV)

- Haftflngshilfegesetz (HHG)
- Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)
- Verwaltu ngsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRRehaG)
- Unterhaltsbeihilfegesetz (U BC)

(3) Durch die Gemeinsame Dienststelle werden auch die im Rahmen der §
17, 17a und 19 StrRehaG und die nach § 8 Berufliches Rehabilitierungs-
gesetz (BerRehaG) zustehenden sozialen Ausgleichsleistungen er-
bracht. Im Obrigen 1st die Zustandigkeit der gemeinsamen Dienststelle
nur gegeben, wenn elne Anspruchsgrundlage auf das SGB XIV verweist.

(4) Für den Landkreis Caiw gilt Abs. 3 mit der Ma1gabe, dass das StrRehaG
nicht von dieser Vereinbarung erfasst 1st.

b)

§ 3 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

Die Vertragspartner leisten dem Landkreis Rottwefl zur Abgeltung des Auf-
wands für die Mitbetreuung der gemeinsamen Dienststelle elne Verwaltungs-
kostenpauschale. Diese richtet sich nach dern von der KGSt empfohlenen Ver-
waltungsgemeinkostenzuschlag mit der Besonderheit, dass der Cemeinkosten-
zuschlag zunächst 5 % der Brutto-Personalkosten betragt (Status quo). Bei Per-
sonal, bel weichem kunftig der Landkreis Rottweil Dienstherr wird, erhöht sich
der Gemeinkostenzuschlag insgesamt urn 2 Prozentpunkte pro Stelle, wobei
auch anteilige Steflen berUcksichtigt werden. Die Verwa ltungskostenpauschale
wird auf maximal 20 % begrenzt. Die Verwaltungskostenpauschale wird von al-
len Vertragspartnern nach dem Verhältnis der Quoten des Abs. I geleistet.

c)

§ 4 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

Der kunftige Personalbedarfwird von den Vertragspartnern jährlich gemeinsarn
bestimmt.

d)

§ 4 wird urn folgenden Abs. 5 erganzt:



Im Rahmen einer gleichmaLigen Aufgabenerfullung hat jeder Landkreis eige-
nes Personal zu entsenden. Bei Personalengpassen 1st eine personelle Uber-
lastung einzelner Landkreise vor der lnanspruchnahme anderer Landkreise, die
zu diesem Zeitpunkt kein bzw. kein ausreichendes Personal entsprechend der
Quoten aus § 3 Abs. I dieser Vereinbarung zur Ausfuhrung der gemeinsamen
Aufgaben gesteilt haben, nur im gegenseitigen Einvernehmen zulassig.

e)

§ 10 Abs. 1 wird wie folgt geandert:

Die an der Kooperation beteiligten Landkreise treffen sich bel Bedarf, mindes -

tens jedoch 1 x jährlich auf Elnladung der Dienststellenleitung, urn fur die ge-
meinsame Dienststelle wichtige Belange, wie z.B. die Frage des Personalbe-
darfs in der gerneinsamen Dienststelle, miteinander abzuklaren. Entscheidun-
gen werden einvernehmlich getroffen und protokolliert.

§ 12 wird wie folgt geandert:

§ 12 wird aufgehoben.
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